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Beilage 04 

Handy-Knigge 

Aktualisiert im April 2019 

1. Allgemein 

An erster Stelle steht für uns die Prävention. Mit jährlichen Veranstaltungen zum sinnvollen Umgang 

mit elektronischen Medien wollen wir unsere Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe II und der 

Orientierungsschule über Gefahren und Bedrohungen aufklären.  

Das Fotografieren und Filmen von Personen ohne ihr vorheriges Einverständnis ist auf dem gesamten 

Schulareal verboten (gilt auch für Schulreisen, Exkursionen und Schulverlegungen). 

2. Regelungen 

Jeglicher Gebrauch von Handys / Smartphones / Tablets u.ä. ist von Montag bis Freitag auf dem 

gesamten Schulareal von 7.00 -17.00 verboten (ausgenommen Schulferien). 

In begründeten Fällen und mit der Erlaubnis einer Lehrperson darf das Handy benützt werden. 

Auf Schulreisen, Exkursionen und Schulverlegungen erlässt die verantwortliche Lehrperson Regeln 

für die Benützung von Handys und elektronischen Unterhaltungsmedien. 

3. Klassenchat 

3.1 Haltung 

Die Schule fördert in den Chats einen fairen Umgang untereinander. Sie toleriert keine 

Ausgrenzungen, Bloßstellungen, Verleumdungen und desgleichen.  

3.2 Wahl des Messenger-Dienstes 

Werden Klassenchats mit Lehrpersonen (als Administratoren) eingerichtet, wird der Messenger- 

Dienst „Signal“ verwendet. Signal verzichtet auf die Weitergabe und Speicherung von Metadaten 

(wer wann mit wem) und Telefonnummern werden nicht an Server weitergegeben.  

4. Konsequenzen 

Bei Missachtung dieser Regelung sind die Lehrpersonen berechtigt, die ausgeschalteten Geräte 

einzuziehen. Die eingezogenen Geräte werden am Ende des gleichen Schultages wieder 

ausgehändigt. Es erfolgt eine Meldung an die Erziehungsberechtigten.  

Im Wiederholungsfall übergibt die Lehrperson das eingezogene Gerät der Schulleitung. Das 

eingezogene Gerät kann am Ende des Schultages wieder abgeholt werden. 

Bei Verdacht auf Missbrauch des Handys müssen die Lehrpersonen das Handy von Amtes wegen 

einziehen. Es wird ausgeschaltet der Schulleitung übergeben. Das Handy kann zur Klärung des 

Sachverhalts der Polizei übergeben werden. 


